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Mitwirkungspolitik gemäß §185 BörseG - inklusive der Grundsätze zur Ausübung von 
Aktien-Stimmrechten bei der Vermögensverwaltung 

 

Betreffend unsere Raiffeisen Vermögensverwaltung, die wir in Kooperation mit der 
Raiffeisen Kapitalanlage-GmbH anbieten, möchten wir über unsere Mitwirkungspolitik 
hinsichtlich der Ausübung von Stimmrechten wie folgt informieren: 
 

Diese Vermögensverwaltungsverträge sehen keine ausdrückliche Ermächtigung für die 
Raiffeisenbank vor, die mit dem Aktienbestand des Portfolios verbundenen Stimmrechte 
auszuüben. Daher kann weder die Raiffeisenbank noch die Raiffeisen Kapitalanlage-
GmbH, an die die Vermögensverwaltung ausgelagert wurde, Stimmrechte der sich im 
Portfolio des Kunden befindlichen Aktien ausüben. 
 

Werden für das Portfolio des Kunden Fondsanteilscheine erworben, ist üblicherweise die 
Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds berechtigt, die im Fondsvermögen 
befindlichen Stimmrechte aus dem Aktienbestand auszuüben. Bei der Entscheidung, 
welche Fondsanteilscheine für das Portfolio des Kunden erworben werden, berücksichtigt 
die Raiffeisen Kapitalanlage-GmbH auch eine von der Fondsverwaltungsgesellschaft 
veröffentlichte Mitwirkungspolitik hinsichtlich der Stimmrechtsausübung. Kommen Fonds 
der Raiffeisen Kapitalanlage-GmbH zum Einsatz, so gilt die auf der Homepage der 
Raiffeisen Kapitalanlage-GmbH veröffentlichte Mitwirkungspolitik. 
https://www.rcm.at/corporategovernance 

 

Diese Mitwirkungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-GmbH gilt auch für den 
Aktienbestand des Portfolios, sofern die betreffende Aktie in einem Fonds der Raiffeisen 
Kapitalanlage-GmbH enthalten ist, was regelmäßig zutrifft. Dies betrifft folgende 
Themen: Überwachung der Gesellschaft, Dialoge mit der Gesellschaft, Zusammenarbeit 
mit anderen Aktionären, Kommunikation mit anderen Interessenträgern der 
Aktiengesellschaft, Umgang mit Interessenkonflikten im Zusammenhang mit der 
Mitwirkung. Für Aktien des Portfolios, die nicht in einem Fonds der Raiffeisen 
Kapitalanlage-GmbH enthalten sind, sind mangels Wesentlichkeit keine besonderen 
Mitwirkungsmaßnahmen vorgesehen. 
 

Die Raiffeisenbank sieht von der jährlichen Veröffentlichung der Umsetzung der 
Mitwirkungspolitik  gemäß § 185 Abs. 1 Z 2 Börsegesetz aus den oben dargelegten 
Gründen ab. 

https://www.rcm.at/corporategovernance

